
 
 
Bauleitplanung der Stadt Karben, Gem. Okarben 
- Bebauungsplan Nr. 178 „Spitzacker“, 1. Änderung u. Erweiterung  
            (einschl. 1.  Änderung Bebauungsplan Nr. 66 „Gewerbegebiet“) 
- hier: Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung  

gem. §§ 13 (2) u. (3) BauGB  
- Ergänzende Abwägung  
 
 
 
 
Vorbemerkung: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Karben hat in ihrer Sitzung am 
08.07.2021 über die im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
gem. §§ 13 (2) u. (3) BauGB (Jan./ Febr. 2021) vorgelegten Stellungnahmen 
nach § 1 (7) abgewogen und beschlossen. 
 
Nach Durchführung der notwendigen faunistischen Bestanderhebungen (bis 
Anfang September) und der abschließenden Erstellung des artenschutzrecht-
lichen Fachbeitrages zum 20.10.2021 sowie nach Erstellung und Vorlage ei-
ner gutachterlichen, schalltechnischen Untersuchung zum 30.09. und 
14.10.2021 wird die Abwägung zur  
 
- Stellungnahme des Wetteraukreises vom 05.02.2021 (speziell der FSt. 4.1.2 

Untere Naturschutzbehörde, Pkt. 4) und 
- zur Stellungahme des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 10.02.2921 

(speziell zum Aspekt Immissionsschutz, Pkt. 8)  
 
wie folgt ergänzt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Wetteraukreis, Der Kreisausschuss, 
  FD Kreisentwicklung (Eingang: 11.02.2021) 
hier: Fachstelle 4.1.2 Naturschutz und Landschaftspflege 
 
 
ergänzende Beschlussempfehlung: 
 
 
zu 4:  
 
Als Ersatzlebensraum für das Rebhuhn wird ca. 600 m südwestlich der Ge-
werbegebietsfläche (Flst. 3/14 alter Teilung) im nördlichen Teil des kommu-
nalen Flurstückes 173 in der Flur 7 der Gemarkung Okarben eine CEF-
Maßnahme festgelegt und durchgeführt. Im Bebauungsplan erfolgt im Teilgel-
tungsbereich 5 die Festsetzung einer Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) 20 
BauGB) mit dem konkretisierenden Entwicklungsziel Buntbrache sowie Hin-
weisen zur Entwicklungspflege. 

Die Sicherstellung der Habitatentwicklung und der nachhaltigen zielgerichte-
ten Pflege erfolgt durch einen diesbezüglichen Eintrag im Grundbuch. 
 
Im Hinblick auf ein nachgewiesenes Vorkommen der Zauneidechse erfolgte 
im Frühsommer im Bereich der Gewerbegebietsfläche (Flst. 3/14, alter Tei-
lung) die Errichtung eines Amphibienzaunes und eine Mahd der Fläche. 
Ein Einwandern der Zauneidechse in den Bereich der künftigen Gewerbeent-
wicklung konnte somit zunächst verhindert werden.  
Im Ergebnis mehrfacher Begehungen war ein Absammeln und Umsiedeln von 
Tieren in das bestehende Ersatzhabitat nicht erforderlich. 
Es wird auf den artenschutzrechtlichen Fachbeitrag sowie den Umsiedlungs-
bericht Zauneidechse (PlanÖ, Biebertal, 10/2021) verwiesen; beides ist Be-
standteil des Abwägungsmaterials zum Bebauungsplan. 

Der Schutzzaun bleibt bis zur abschließenden baulich-gewerblichen Inan-
spruchnahme der in Rede stehenden Fläche bestehen. 
 
Auf die Bestimmungen des Artenschutzrechts, die u.a. auch während der 
Bauphase zu beachten sind, ist im Bebauungsplan hingewiesen. 
 
  



  
 
Regierungspräsidium Darmstadt (Eingang: 10.02.2021) 
hier: Immissionsschutz, (Lärm, Erschütterung, EMF) 
 
 
ergänzende Beschlussempfehlung: 
 
 
zu 8: 

In planungsrechtlicher Hinsicht ist unter Berücksichtigung der Bestimmungen 
des § 50 BImSchG die Festsetzung eines Urbanen Gebietes, den bestehen-
den und geplanten Gewerbeflächen benachbart, zulässig. 
 
Mit Stand 30.09. und 14.10.2021 wurde eine Schalltechnische Untersuchung 
vorgelegt (Krebs + Kiefer Ingenieure GmbH, Darmstadt, 14.10.2021, die 
nachweist, dass infolge der jeweiligen Festsetzung eines Urbanen Gebietes 
(Teilgeltungsbereiche 2 und 3) bzw. eine entsprechende Entwicklung die vor-
handenen Betriebe im Bereich der angrenzenden Gewerbeflächen keine Be-
einträchtigungen ihrer Betriebsabläufe und Nutzungsrechte erfahren. 
Damit wird die diesbezügliche kommunale Abwägungsentscheidung vom 
08.07.2021 im Grundsatz bestätigt. 

Durch die vorhandenen bzw. zulässigen gewerblichen Nutzungen werden die 
Beurteilungspegel (nach TA Lärm) im MU in sehr kleinen Randbereiche wäh-
rend der Nachtzeit überschritten. Demgemäß wird im Bebauungsplan für die 
Teilgeltungsbereiche 2 und 3 ergänzend festgesetzt, dass regelmäßiges und 
dauerhaftes Wohnen nur im Bereich der in der angeführten Übersichtkarte 
markierten Zonen zulässig ist. 
 
 
In Bezug auf den Aspekt Verkehrslärmimmissionen wird zunächst auf die 
Festsetzungen des bislang rechtskräftigen Bebauungsplanes (2017) zu pas-
siven Schallschutzmaßnahmen hinzuweisen, die gemäß den hier getroffenen 
Festsetzungen auch im Bereich der nunmehrigen Teilgeltungsbereiche 2 und 
3 (d.h. im Bereich des Urbanen Gebietes) gilt (insbes. Abstandswahrung von 
70 m bzw. 25 zwischen (potenzieller) Wohnnutzung und der Bahntrasse bzw. 
der B3. 
Nach der aktuellen Schalltechnischen Untersuchung vom 14.10.2021, s.o.) 
ergeben sich bezüglich Verkehrslärmes im Bereich der „neu“ festgesetzten 
MU (Teilgeltungsbereich 2 und 3) deutliche Überschreitungen der bei  



  
städtebaulichen Planung beachtlichen Orientierungswerte der DIN 18005 
(Beiblatt 1) während der Tages - und der Nachtzeit. 
Es erfolgt auf der fachlichen Grundlage des vorgenannten Gutachtens die 
Festsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen basierend auf den Anforde-
rungen der DIN 4109 zur erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbau-
teilen 
Die diesbezügliche Nachweisführung unter Zugrundelegung der einschlägi-
gen Bestimmungen ist vorhabenkonkret im Zuge des jeweiligen Bauantrags-
verfahren zu führen. 
Die Festsetzungen nach § 9 (1) 24 BauGB im Bebauungsplan sind somit ins-
gesamt hinreichend konkret und der Bebauungsplan ist auch im Bereich der 
festgesetzten Urbanen Gebiet Teilgeltungsbereiche 2 und 3) umsetzbar.  
 
Auf den Ergebnisbericht zur Schalltechnischen Untersuchung vom 
14.10.2021 wird ausdrücklich hingewiesen. Der Ergebnisbericht ist Bestand-
teil des gesamten Abwägungsmaterials und wird dem Fachdezernat Immissi-
onsschutz bei Regierungspräsidium Darmstadt gemeinsam mit dem Abwä-
gungsergebnis vorgelegt. 
 
 
 


